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& SACHVERHALT

August (A) öffnete gegen 23:20 Uhr unter Zuhilfenahme eines Messers das verschlossene
Küchenfenster zur Erdgeschosswohnung der Eheleute Geiss und stieg sodann durch das
Fenster in die Wohnräume ein. A hatte die Absicht, in der Wohnung wertvolle Sachen zu
entwenden. Nachdem A das Küchenfenster geöffnet hatte und bevor er durch dieses Fenster
in das Haus hineingelangte, fiel ihm das Messer aus der Hand. Das Messer blieb in einem
Gebüsch vor der Hauswand liegen. A hatte das gemerkt, suchte aber nicht nach dem Messer.
Ohne Messer begab sich A sodann in das Wohnzimmer. Dort löste er einen größeren Flach-
bildfernseher von der Verkabelung, stellte ihn zum Abtransport bereit und versuchte, die
Wohnungstür von innen zu öffnen. Dies misslang ihm wegen Besonderheiten am Türschloss.
Wegen der hierdurch verursachten Geräusche wachte die zuvor in dem Schlafzimmer im
Obergeschoss des Hauses schlafende Frau Gertrud Geiss (G) auf und nahm die Anwesenheit
eines Einbrechers wahr. Sie rief daraufhin laut den Namen ihres neben ihr schlafenden,
schwerhörigen 89-jährigen Ehemannes Eduard Geiss (E).

Angesichts der Größe des Fernsehgeräts, der Anordnung des Küchenfensters und der Not-
wendigkeit, den Rollladen zu überwinden sah sich A nun nicht mehr in der Lage, das
Fernsehgerät aus der Wohnung mitzunehmen, ohne erwischt zu werden. Daher überlegte er
kurz, was er machen soll. Kurzfristig erschien es ihm erfolgversprechend, die G mit der
Drohung „ihr das Lebenslicht auszublasen“, sie „abzumurksen“, sie „kalt zu machen“ dazu
zu zwingen, ihm die Wohnungstür zu öffnen, damit er den Flachbildschirm abtransportieren
kann. A war überzeugt, dass diese Maßnahme Erfolg haben würde. Er ließ den Gedanken
aber schnell wieder fallen, da er plötzlich Mitleid mit den alten Leuten verspürte. Daher
kletterte er ohne Beute durch das Küchenfenster ins Freie.

Bei seiner Tat erhielt A von Anfang an Unterstützung durch Bruno (B). Dieser ist Besitzer
eines Pkw, mit dem er den A zu dem Haus des Ehepaars G fuhr. Während A in dem Haus
war, wartete B in seinem Wagen vor dem Haus. Für seine Unterstützung hatte B im Voraus
als Belohnung 50 EUR bekommen. An dem Flachbildfernseher, den A entwenden will, hatte
B kein Interesse. Dem B ging es nur darum, dem A eine erfolgreiche Entwendung des
Fernsehgeräts aus dem Haus zu ermöglichen.

Während A noch in dem Haus vergeblich versuchte, den Fernseher ins Freie zu bringen,
wurde im Obergeschoss des Hauses ein Fenster geöffnet. Der Kopf einer älteren Frau (G)
erschien in dem Fenster. Die Frau rief laut „Hilfe! Hilfe! Einbrecher!“. B hörte und sah
das und glaubte, A habe bereits mit entwendetem Fernsehgerät das Haus verlassen.
Allerdings sah B den A nicht. B hielt G für das Tatopfer. Er nahm an, G versuche nun
mit ihren Rufen Dritte auf den mit Beute flüchtenden Einbrecher aufmerksam zu machen,
um jemanden aus der Nachbarschaft zu veranlassen, den Einbrecher aufzuhalten und ihm
den entwendeten Fernseher wieder abzunehmen. Um das zu verhindern, feuerte B mit
seiner Pistole einen Schuss in Richtung des Fensters ab. Er wollte die G nicht töten oder
verletzen, sondern einschüchtern und damit erreichen, dass sie aufhört zu schreien. Dabei
ging es dem B ausschließlich darum zu verhindern, dass dem A der entwendete Fernseher
abgenommen wird. Tatsächlich stellte G nach dem Schuss ihre Hilferufe ein und schloss
das Fenster.

Kurze Zeit danach erschien A ohne Fernsehgerät. „Hat leider nicht geklappt, lass uns
abhauen“, sagte A zu B. Dass B eine Pistole dabei hatte, fiel dem A erst jetzt auf. B brachte
den A zur S-Bahn-Station Teltow Stadt. Von dort wollte A mit der S-Bahn zum Bahnhof
Friedrichstraße in Berlin fahren. Die S-Bahn war fast leer. In dem Waggon, in den sich A
setzte, war außer ihm nur noch der Otto (O). Dieser stieg an der Station „Südkreuz“ aus.
Beim Aufstehen rutschte dem O der Geldbeutel aus der Gesäßtasche seiner Hose, ohne dass
O dies merkte. Nachdem die S-Bahn weitergefahren war, hob A den Geldbeutel auf. Er nahm
an, dass sich darin einiges Bargeld (mindestens 50 EUR) befindet, das er behalten wollte. Als
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er den Geldbeutel öffnete, stellte er enttäuscht fest, dass er nur 47 Cent, einige entwertete S-
Bahntickets und einen Einkaufswagenchip enthielt. Verärgert warf A den Geldbeutel mit
Inhalt quer durch den S-Bahn-Waggon.

Wie haben sich A und B strafbar gemacht ?

Zu prüfen sind nur Straftatbestände aus dem StGB.

Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

1. TATKOMPLEX: IM HAUS

I. Versuchter Diebstahl, §§ 242 II, 22 StGB

Hinweis: Natürlich kann erst einmal Strafbarkeit wegen vollendeten Diebstahls geprüft werden. Da es
sich aber um einen ziemlich evidenten Fall eines unvollendeten Diebstahls handelt, darf man auch
sogleich mit der Prüfung versuchten Diebstahls beginnen (B. Heinrich, Strafrecht Allgemeiner Teil,
6. Aufl. 2019, Rn. 653; Putzke JuS 2009, 894 [896]). Im Rahmen der „Vorprüfung“ muss man dann
allerdings etwas mehr argumentative Ausführungen machen als normalerweise bei einer Versuchsprü-
fung.

1. Keine Vollendung

A hat keinen vollendeten Diebstahl begangen. Es ist ihm nicht gelungen, den Flachbild-
schirm wegzunehmen. Dafür wäre erforderlich gewesen, den Gewahrsam des Ehepaars zu
brechen und neuen Gewahrsam zu begründen. Beides wäre hier frühestens geschehen, wenn
A den Flachbildschirm aus dem Haus geschafft hätte. Wer die Herrschaft über ein Gebäude
hat – zB ein Wohnhaus – hat damit zugleich die Herrschaft über alle beweglichen Sachen in
diesem Gebäude. Er verliert deswegen den Gewahrsam so lange nicht, wie sich die beweg-
liche Sache noch in dem Gebäude befindet. Eine Ausnahme besteht nur in Bezug auf Sachen,
die innerhalb des Gebäudes in eine „Gewahrsamsenklave“ gebracht werden können (Ren-
gier, Strafrecht Besonderer Teil I, 22. Aufl. 2020, § 2 Rn. 47; Schönke/Schröder/Bosch,
StGB, 30. Aufl. 2019, StGB § 242 Rn. 39). Das ist jedoch nur bei sehr kleinen und hand-
lichen Sachen möglich, bei einem Flachbildschirm nicht. Der Gewahrsam des Ehepaars G an
dem Fernsehgerät wurde also nicht aufgehoben. A hat keine fremde bewegliche Sache weg-
genommen.

2. Versuchsstrafdrohung

Versuchter Diebstahl ist gem. § 242 II StGB mit Strafe bedroht.

3. Tatentschluss

a) A hatte den Vorsatz, eine fremde bewegliche Sache wegzunehmen.

b) A handelte mit der Absicht, sich den Flachbildschirm rechtswidrig zuzueignen.

aa) Er hatte Vorsatz (dolus eventualis reicht, vgl. Schönke/Schröder/Bosch, 30. Aufl. 2019,
StGB § 242 Rn. 64) bezüglich endgültiger Enteignung der Eigentümer.

bb) A hatte die Absicht (dolus directus 1. Grades, vgl. Schönke/Schröder/Bosch, 30. Aufl.
2019, StGB § 242 Rn. 61), den Flachbildschirm dem eigenen Vermögen einzuverleiben.

cc) A wusste (dolus eventualis reicht, vgl. Schönke/Schröder/Bosch, 30. Aufl. 2019, StGB
§ 242 Rn. 65), dass er kein Recht an dem Flachbildschirm oder auf Übereignung des Flach-
bildschirms hatte, dass die beabsichtigte Zueignung deshalb rechtswidrig war (Schönke/
Schröder/Bosch, 30. Aufl. 2019, StGB § 242 Rn. 59).

4. Unmittelbares Ansetzen

A hatte versucht, die Wohnungstür von innen zu öffnen und den Flachbildschirm durch diese
Tür ins Freie zu befördern. Wäre ihm das gelungen, hätte er mit der nächsten darauffolgenden
Handlung – Fernseher durch die Tür ins Freie tragen – den Gewahrsam gebrochen. Die
Bemühungen um Öffnung der Wohnungstür können daher als unmittelbares Ansetzen zu

keine Wegnahme

subjektiver Tatbestand

objektiver Tatbestand
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